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Verordnung 
zur Änderung von  

Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 SchulG  

Vom         November 2008 

 

 

Aufgrund des § 52 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz 
NRW - SchulG) vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 486), wird mit Zustimmung des für Schulen zu-
ständigen Landtagsausschusses verordnet: 
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Artikel 1 

Die Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule (AO-GS) vom 23. März 
2005 (GV. NRW. S. 269), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2006 (GV. 
NRW. S. 341), wird wie folgt geändert: 

§ 6 wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„(3) Das Versetzungszeugnis in die Klasse 3 und das Halbjahreszeugnis der  

Klasse 3 enthalten eine Beschreibung gemäß Absatz 2 sowie Noten für die Fächer.“ 

2. Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„(4) Das Versetzungszeugnis in die Klasse 4 und die Zeugnisse der Klasse 4 enthal-
ten Noten für die Fächer sowie gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG Noten für das Ar-
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beitsverhalten in den Bereichen Leistungsbereitschaft sowie Zuverlässigkeit/Sorgfalt 
und eine Note für das Sozialverhalten. Das Versetzungszeugnis in die Klasse 4 ent-
hält darüber hinaus eine Beschreibung der Lernentwicklung und des Leistungsstan-
des in den Fächern. Den Noten gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG werden folgende 
Notenstufen zu Grunde gelegt, die in die Zeugnisse aufgenommen werden: 

1. Die Note "sehr gut" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewerten-
den Bereich den Anforderungen in besonderem Maße entspricht, 

2. die Note "gut" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewertenden 
Bereich den Anforderungen in vollem Maße entspricht, 

3. die Note "befriedigend" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewer-
tenden Bereich den Anforderungen im Allgemeinen entspricht und 

4. die Note "unbefriedigend" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu be-
wertenden Bereich den Anforderungen noch nicht entspricht. 

Die Schulkonferenz kann beschließen, dass die Note "unbefriedigend" zu begrün-
den ist. Die Noten für die Bereiche Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt 
und Sozialverhalten können nach Entscheidung der Versetzungskonferenz im 
Rahmen der von der Schulkonferenz aufgestellten Grundsätze (§ 49 Abs. 2 Nr. 2 
SchulG) durch eine Beschreibung ergänzt werden.“ 

 

 

Artikel 2 

Die Verordnung über die Ausbildung und die Abschlussprüfungen in der Sekundarstu-
fe I (APO-SI) vom 29. April 2005 (GV. NRW. S. 546), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 31. Januar 2007 (GV. NRW. S. 83), wird wie folgt geändert: 

 

§ 7 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Die Zeugnisse enthalten neben den Noten für die Fächer gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 2 
SchulG Noten für das Arbeitsverhalten in den Bereichen Leistungsbereitschaft sowie 
Zuverlässigkeit/Sorgfalt und eine Note für das Sozialverhalten; über die Noten ent-
scheidet die Zeugnis- oder Versetzungskonferenz. Den Noten gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 2 
SchulG werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt, die in die Zeugnisse aufge-
nommen werden: 

1. Die Note "sehr gut" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewertenden 
Bereich den Anforderungen in besonderem Maße entspricht, 

2. die Note "gut" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewertenden Be-
reich den Anforderungen in vollem Maße entspricht, 

3. die Note "befriedigend" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewerten-
den Bereich den Anforderungen im Allgemeinen entspricht und 

4. die Note "unbefriedigend" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewer-
tenden Bereich den Anforderungen noch nicht entspricht. 



  Seite 3 von 6  

Die Schulkonferenz kann beschließen, dass die Note "unbefriedigend" zu begründen 
ist. Die Noten für die Bereiche Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt und Sozi-
alverhalten können nach Entscheidung der Zeugnis- oder Versetzungskonferenz im 
Rahmen der von der Schulkonferenz aufgestellten Grundsätze durch eine Beschrei-
bung ergänzt werden (§ 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG).“ 

 

 

Artikel 3 

Die Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die 
Schule für Kranke (AO-SF) vom 29. April 2005 (GV. NRW. S. 538, ber. S. 625), zuletzt 
geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 482), wird 
wie folgt geändert: 

 

1. § 21 Abs. 6 Sätze 2 bis 4 werden durch die folgenden Sätze 2 bis 6 ersetzt; die bis-
herigen Sätze 5 und 6 werden Sätze 7 und 8: 

„Das Versetzungszeugnis in die Klasse 3 und die Zeugnisse der Klassen 3 und  4 
enthalten darüber hinaus Noten für die Fächer; das Versetzungszeugnis in die Klas-
se 4 und die Zeugnisse der Klasse 4 enthalten außerdem Noten gemäß § 49 Abs. 2 
Nr. 2 SchulG für das Arbeitsverhalten in den Bereichen Leistungsbereitschaft sowie 
Zuverlässigkeit/Sorgfalt und eine Note für das Sozialverhalten. Die Zeugnisse ab 
Klasse 5 enthalten Noten für die Fächer sowie gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG No-
ten für das Arbeitsverhalten in den Bereichen Leistungsbereitschaft, Zuverlässig-
keit/Sorgfalt und eine Note für das Sozialverhalten. Den Noten gemäß § 49 Abs. 2 
Nr. 2 SchulG werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt, die in die Zeugnisse 
aufgenommen werden: 

1. Die Note "sehr gut" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewerten-
den Bereich den Anforderungen in besonderem Maße entspricht, 

2. die Note "gut" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewertenden 
Bereich den Anforderungen in vollem Maße entspricht, 

3. die Note "befriedigend" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewer-
tenden Bereich den Anforderungen im Allgemeinen entspricht und 

4. die Note "unbefriedigend" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu be-
wertenden Bereich den Anforderungen noch nicht entspricht. 

Die Schulkonferenz kann beschließen, dass die Note "unbefriedigend" zu begründen 
ist. Die Noten für das Arbeitsverhalten in den Bereichen Leistungsbereitschaft, Zu-
verlässigkeit/ Sorgfalt und die Note für das Sozialverhalten können nach Entschei-
dung der Versetzungskonferenz im Rahmen der von der Schulkonferenz aufgestell-
ten Grundsätze durch eine Beschreibung ergänzt werden (§ 49 Abs. 2 Nr. 2 
SchulG).“  

2. § 28 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„(3) Über Absatz 2 hinaus werden ab Klasse 5 gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG das 
Arbeitsverhalten in den Bereichen Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt 
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und das Sozialverhalten, denen die individuelle Entwicklung einer Schülerin oder ei-
nes Schülers zu Grunde zu legen ist, mit Noten bewertet.“ 

 

 

Artikel 4 

Die Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen  
Oberstufe (APO-GOSt) vom 5. Oktober 1998 (GV. NRW. S. 594), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 14. Juni 2007 (GV. NRW. S. 288), wird wie folgt geändert: 

 

§ 5 wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„(4) Die Zeugnisse enthalten neben den Noten für die Fächer gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 
2 SchulG Noten für das Arbeitsverhalten in den Bereichen Leistungsbereitschaft so-
wie Zuverlässigkeit/Sorgfalt und eine Note für das Sozialverhalten. Den Noten ge-
mäß § 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt, die 
in die Zeugnisse aufgenommen werden: 

1. Die Note "sehr gut" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewerten-
den Bereich den Anforderungen in besonderem Maße entspricht, 

2. die Note "gut" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewertenden 
Bereich den Anforderungen in vollem Maße entspricht, 

3. die Note "befriedigend" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewer-
tenden Bereich den Anforderungen im Allgemeinen entspricht und 

4. die Note "unbefriedigend" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu be-
wertenden Bereich den Anforderungen noch nicht entspricht. 

Die Schulkonferenz kann beschließen, dass die Note "unbefriedigend" zu begründen 
ist. Die Noten für das Arbeitsverhalten in den Bereichen Leistungsbereitschaft, Zu-
verlässigkeit/Sorgfalt und die Note für das Sozialverhalten können nach Entschei-
dung der Versetzungs- oder Jahrgangsstufenkonferenz im Rahmen der von der 
Schulkonferenz aufgestellten Grundsätze durch eine Beschreibung ergänzt werden 
(§ 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG).“ 

2. In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter “das Arbeitsverhalten und das Sozialverhal-
ten“ durch die Wörter „die Bereiche Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt 
und Sozialverhalten“ ersetzt.  

3. Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Versetzungskonferenz oder die Jahrgangsstufenkonferenz entscheiden über 
die abschließende Note.“ 
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Artikel 5 

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskol-
legs (APO-BK) vom 26. Mai 1999 (GV. NRW. S. 240; ber. 2000 S. 563 und 2001  
S. 766), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 727), 
wird wie folgt geändert: 

 

§ 9 wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 4 Sätze 1 und 2 werden durch die folgenden Sätze 1 bis 4 ersetzt; der bishe-
rige Satz 3 wird Satz 5: 

„Die Zeugnisse und Laufbahnbescheinigungen enthalten neben den Noten für die 
Fächer Noten für das Arbeitsverhalten in den Bereichen Leistungsbereitschaft sowie 
Zuverlässigkeit/Sorgfalt und eine Note für das Sozialverhalten. Den Noten gemäß  
§ 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt, die in die 
Zeugnisse aufgenommen werden: 

1. Die Note "sehr gut" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewerten-
den Bereich den Anforderungen in besonderem Maße entspricht, 

2. die Note "gut" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewertenden 
Bereich den Anforderungen in vollem Maße entspricht, 

3. die Note "befriedigend" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewer-
tenden Bereich den Anforderungen im Allgemeinen entspricht und 

4. die Note "unbefriedigend" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu be-
wertenden Bereich den Anforderungen noch nicht entspricht. 

Die Schulkonferenz kann beschließen, dass die Note "unbefriedigend" zu begründen 
ist. Die Noten für die Bereiche Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt und 
Sozialverhalten werden von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer oder von 
einer von der Schule zu bestimmenden Lehrkraft vorgeschlagen und von der Klas-
senkonferenz abschließend festgelegt; sie können nach Entscheidung der Klassen-
konferenz im Rahmen der von der Schulkonferenz aufgestellten Grundsätze durch 
eine Beschreibung ergänzt werden (§ 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG).“ 

2. Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst: 

„(6) In den Bildungsgängen gemäß § 22 Abs. 4 Nr. 1, Abs. 7 Nr. 2 und Abs. 8 
SchulG werden in den Zeugnissen abweichend von § 49 Abs. 2 SchulG keine Aus-
sagen zum Arbeitsverhalten und zum Sozialverhalten, in den Bildungsgängen ge-
mäß § 22 Abs. 7 Nr. 2 und Abs. 8 SchulG darüber hinaus auch keine Angaben zu 
Fehlzeiten ausgewiesen.“ 
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Artikel 6 

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung am Oberstufen-Kolleg an der Univer-
sität Bielefeld (APO-OS) vom 20. Juni 2002 (GV. NRW. S. 268), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 14. Juni 2007 (GV. NRW. S. 288), wird wie folgt geändert: 

 

§ 25 Abs. 2 Sätze 1 und 2 werden durch die folgenden Sätze 1 bis 4 ersetzt; der bishe-
rige Satz 3 wird Satz 5: 

„Die Zeugnisse enthalten neben den Noten für die Fächer gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 2 
SchulG Noten für das Arbeitsverhalten in den Bereichen Leistungsbereitschaft sowie 
Zuverlässigkeit/Sorgfalt und eine Note für das Sozialverhalten. Den Noten gemäß § 49 
Abs. 2 Nr. 2 SchulG werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt, die in die Zeug-
nisse aufgenommen werden: 

1. Die Note "sehr gut" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewertenden 
Bereich den Anforderungen in besonderem Maße entspricht, 

2. die Note "gut" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewertenden Be-
reich den Anforderungen in vollem Maße entspricht, 

3. die Note "befriedigend" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewerten-
den Bereich den Anforderungen im Allgemeinen entspricht und 

4. die Note "unbefriedigend" soll erteilt werden, wenn das Verhalten in dem zu bewer-
tenden Bereich den Anforderungen noch nicht entspricht. 

Die Schulkonferenz kann beschließen, dass die Note "unbefriedigend" zu begründen 
ist. Die Noten für die Bereiche Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt und Sozi-
alverhalten können durch eine Beschreibung ergänzt werden (§ 49 Abs. 2 Nr. 2 
SchulG).“ 

 

 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

 

Düsseldorf, den          November 2008 

 

Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 

 

 

Barbara Sommer 


